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In Nüdlingen eröffnet eine neue Tagespflege, die von 
einem erfahrenen Team betrieben wird, das sich auf die 
Pflege und Unterstützung von hilfs- und pflegebedürf-
tigen Menschen spezialisiert hat. Der Träger hat bisher 
nur ambulante Pflege angeboten und erweitert nun sein 
Angebot um eine Tagespflege, die den Bedürfnissen der 
Gäste noch besser gerecht werden soll. Die Gemeinde 
Nüdlingen ist in diesem Fall Kooperationspartner und 
unterstützt das Vorhaben.   
 

T A G E S P F L E G E

Nüdlingen erhält neue Tagespflege:  
Erweiterung des Pflegeangebots für  
hilfs- und pflegebedürftige Menschen 
Individuelle Pflege mit Würde und  
Selbstbestimmung

Ümpfigstraße 5b 
97720 Nüdlingen
Sie erreichen uns unter:
Tel.: 0971 / 78 55 04 30 
info@pflege-flip.de

Bürozeiten:
Montag - Freitag:
09:00 - bis 15:00 Uhr

www.pflege-flip.de

Ü B E R S I C H T  Z U R  T A G E S P F L E G E :
•	 Montags bis Freitags von 8:00-16:00 Uhr
•	 Fahrdienst möglich
•	 Flexible bedürfnisorientierte Buchungszeiten  

(1 bis maximal 5 Tage pro Woche) 
•	 Gemeinsame Mahlzeiten  

(früh, mittags, Zwischenmahlzeiten, Kaffee und 
Kuchen)

•	 Förderung entsprechend Ihrer Fähigkeiten  
(z. B. Orientierungs- und Gedächtnisrunden, krea-
tives  
Gestalten, Spiele, Bewegungsrunden mit viel Spaß 
und Musik, Singen u.v.m)

•	 Mit Pflegegrad ist eine teilweise Übernahme der 
Kosten möglich

J E T Z T  A N M E L D E N
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GEMEINDEWERKE
NÜDLINGEN

Übersicht Preisbremse Strom 
(nach dem Strompreisbremsegesetz - StromPBG)

Abnahmestelle ≤ 30.000 kWh/Jahr > 30.000 kWh/Jahr

Laufzeit 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023  
(Verlängerung bis 30. April 2024 möglich)

Entlastungs- 
kontingent 80 % Jahresverbrauch 70 % Jahresverbrauch

Grundlage des  
Jahresverbrauches

• SLP: jeweils aktuelle Jahresverbrauchs-
prognose 

• RLM: gemessene /prognostizierte 
Menge 2021

• SLP: jeweils aktuelle Jahresverbrauchs-
prognose

• RLM: gemessene/prognostizierte Men-
ge 2021

Preisbremse  
zzgl. Grundpreis

40 ct/kWh 
einschließlich Netzentgelten, Messstellenent-
gelten und staatlich veranlassten Preisbestand-
teilen einschließlich der Umsatzsteuer

13 ct/kWh 
vor Netzentgelten, Messstellenentgelten und 
staatlich veranlassten Preisbestandteilen ein-
schließlich der Umsatzsteuer

Entlastungsbetrag                                                  x (Vertragspreis - Preisbremse) = mtl. Entlastungsbetrag

Höchstgrenzen
Die Summe aller staatlich gewährten Entlastungen (alle Abnahmestellen eines Unter-
nehmensverbunds) dürfen verschiedene absolute sowie relative Höchstgrenzen nicht 
überschreiten. Diese sind in § 9 - Strompreisbremsegesetz geregelt.

Entlastungskontingent
12

Umsetzung der Strompreisbremse:
• 80 % Ihrer aktuellen Jahresverbrauchsprognose zu einem Bruttoarbeitspreis von 40,00 ct/kWh 
• 20 % zu Ihrem vereinbarten Vertragspreis

2.400 kWh (80 %)
zu 40,00 ct/kWh

Beispiel1 Nüd-Familie:
Jahresverbrauchsprognose: 3.000 kWh

600 kWh (20 %)
zu 53,50 ct/kWh

monatlicher Entlastungsbetrag Strom:
2.400 kWh x (53,50 ct/kWh - 40,00 ct/kWh) =27,00 €12 Monate 1  vereinfachte Darstellung

• Die Preisbremse für Haushaltskunden gilt ab 1. März 2023 und wird rückwirkend zum 1. Januar 2023  
umgesetzt. Dies erfolgt für Sie automatisch. Wir kümmern uns um die Abwicklung.

• Die genaue Höhe ihrer Entlastung wird Ihnen in einem separaten Schreiben voraussichtlich im Laufe des  
1. Quartals 2023 mitgeteilt.

• Wichtig: Die Abschläge werden vorerst regulär mit Ihrem vereinbarten Vertragspreis ermittelt und abgebucht. 

Wir haben die wichtigsten Informationen und Fragen rund um das Marktgeschehen sowie die zukünftige Entwick-
lung des Energiemarktes für Sie zusammengefasst. Gemeinsam mit vielen weiteren unterfränkischen Stadt- und 
Gemeindewerken haben wir für unsere Kunden eine Webseite erstellt.
Diese finden Sie unter: https://unterfranken.energieticker.de

Elektrizitätswerk der Gemeinde Nüdlingen  Kissinger Str. 1  |  97720 Nüdlingen  |  Tel 0971-72 71-11 | www.nuedlingen.de
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Die Nüdlinger Nachrichten jetzt auch als App

Mit Ihrem bestehenden DigitalAbo können Sie die App kostenlos nutzen. 

Alle Informationen unter
https://revista.de/infos-zur-app/

Die Nüdlinger Nachrichten im kostenlosen DigitalAbo: 
Informationen finden Sie unter www.nuedlingen.de 
Aktuelles/Nüdlinger Nachrichten/Infos                 oder:

Informationen aus dem Gemeindewerk Nüdlingen

Die Jahresabrechnungen 2022 sind in der Zustellung.
Die Rechnungen werden von einem Dienstleister gedruckt und mit der Deutschen Post 

versendet. Berichte über verzögerte Zustellungen konnten Sie den Medien in letzter Zeit 

entnehmen. Das zeigen auch Ihre Anrufe bei uns. 

Bitte gedulden Sie sich, bevor bei uns nach dem Verbleib Ihrer Rechnungen fragen. 

Die Strompreisbremse wurde vom Gesetzgeber kurz vor Weihnachten 2022 beschlossen. 

Das sogenannte Gutschriftverfahren für die 2023er Abschläge beginnt laut Gesetz am 

01.03.2023. 

Der in der 2022er Jahresrechnung ausgewiesene Abschlag für 2023 ist ohne Strompreis-

bremse. Sobald die Umsetzung der Preisbremse abgeschlossen ist, erhalten Sie von uns 

eine neue Mitteilung über den Abschlag mit Strompreisbremse.
Bis dorthin nehmen wir keine Wünsche nach Abschlagänderungen entgegen.

Abrechnungen Photovoltaik 2022:
Wegen des Projektes Strompreisbremse müssen wir die Abrechnungen aufschieben. 

Abschlagszahlungen ab dem 01.03.2023 werden nachgezahlt.

Inbetriebnahmen neuer Photovoltaikanlagen:
Das Vertragswesen für die zahlreichen neuen Anlagen muss bis in das späte Quartal 

II/2023 aufgeschoben werden. Bitte registrieren Sie Ihre neue Anlage im Marktstamm-

datenregister der Bundesnetzagentur. Speicher bitte nicht vergessen, diese sind als 

eigene Einheit zu erfassen.

Eingeschränkte Sprechzeiten:
Wegen des kurzfristigen Projektes Preisbremse müssen wir die Sprechzeiten ab dem 
15.02.2023 einschränken, auch am Telefon.
Montags, 8-12 und Donnerstag ganztags ist ein Ansprechpartner für Sie da. 
Für Besuche vereinbaren Sie bitte einen Termin.
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Wichtige Kontakte                                                                                                                
GEMEINDE 
Gemeinde Nüdlingen, Kissinger Straße 1, 97720 Nüdlingen 
Bürgerservice Christina Ziegler 0971/7271-0 
Fax    0971/7271-20 
Homepage   www.nuedlingen.de 
E-Mail Bürgerservice  info@nuedlingen.de 
E-Mail Gemeindeblatt  redaktion@nuedlingen.de 
 

GEMEINDE WHATSAPP 
0151/16168268 

 
 
 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung: 
Für Behördengänge, sind Terminvereinbarungen erwünscht um 
Wartezeiten zu vermeiden. 
 
Mo, Di 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 15.30 Uhr 
Mi 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Do 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 13.00 Uhr – 17.30 Uhr 
Fr 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
 

Durchwahlnummern der Mitarbeiter  0971/7271- 
 

Erster Bürgermeister Harald Hofmann  
Vorzimmer  Manuela Rottmann 22 
  Anita Vogt 23 
 

Hauptverwaltung 
Hauptamt  Lisa Bühner 13 
Hauptamt/Liegenschaftsverwaltung Sabrina Schäfer 41 
VHS/Personalverwaltung Rita Wilm 16 
Melde- und Passamt/Soziales Jan Hofmann 19 
Technisches Bauamt Dominik Metz 24 
Ordnungs-/Gewerbeamt Marco Nicolai 21 
 

Finanzverwaltung 
Kämmerer  Fabian Röder 14 
Steuern/Grundstücksverwaltung/ Arno Tatzel 12 
Bauverwaltung 
Kasse  Martina Grünewald 34 
Kasse/Kindergartenverwaltung Selina Wilm 15 
 
 

GEMEINDEBÜCHEREI 
im Rathaus Nüdlingen, Kissinger Straße 1 
Zimmer Nr. 11  Hubert Ziegler, Carina Nöth, Beate Schuster 
Telefon   0971/7271-25 
Email   buecherei@nuedlingen.de 
 

Öffnungszeiten Bücherei: 
Montag  geschlossen 
Dienstag  08:00 – 12:00 13:00 – 15:30 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 08:00 – 12:00 13:00 – 18:00 
Freitag  08:00 – 12:00 
Samstag  08:30 – 12:30 
 
GEMEINDEWERKE 
im Rathaus Nüdlingen, Kissinger Straße 1 
Zimmer Nr. 3 Thomas Schäfer 
Telefon  0971/7271-11 
E-Mail  vertrieb@gemeindewerke-nuedlingen.de 
Technische Anfragen 
Herr Andreas Frisch, Ing.; Herr Metz; Herr Römmelt 
Telefon  0151/16168266 
E-Mail  technik@gemeindewerke-nuedlingen.de 
 

Technische Notfälle Strom- Wasserversorgung 
Störung Wasserversorgung Nüdlingen und Haard 

0160 6285606 
Störung Stromversorgung Nüdlingen 

0160 6285606 
Störung Stromversorgung Ortsteil Haard Bayernwerk 

0941 28003366 
 

BAUHOF 
Haardstraße 73, 97720 Nüdlingen  
(Postanschrift=Gemeindeverwaltung) 
Telefon   0971/99585 
 
ALLIANZ KISSINGER BOGEN 
Stephanie Kunder 
Kissinger Straße 1, 97720 Nüdlingen 
Telefon 0171/7181575 
E-Mail info@kissinger-bogen.de 
Homepage www.kissinger-bogen.de 
 
GEMEINDEJUGENDPFLEGER 
Verein Pro Jugend im Landkreis Bad Kissingen e. V. 

Thomas Wedler  0170/5016621 
Nicole Taubmann  0160/98078233 
 

JUGENDBEAUFTRAGTER NÜDLINGEN 
Andre Iff    01525/6401430 
 
JUGENDBEAUFTRAGTER HAARD 
Stephan Schmitt   0971/2748 
 
FEUERWEHREN 
Freiwillige Feuerwehr Nüdlingen 
1. Kdt. Florian Wilm  0175/9702454 
Homepage   www.ff-nued.de 
 
Freiwillige Feuerwehr Haard 
1. Kdt. Christoph Hillenbrand  0160/7456489 
Homepage   www.feuerwehr-haard.de 
 
SCHULE Nüdlingen 
Schlossberg-Grundschule  0971/99344 
Homepage   www.vs-nuedlingen.de 
 
KINDERGARTEN 
St. Johannisverein Nüdlingen  
Haus für Kinder Nüdlingen  0971/65235 
Haus für Kinder Haard  0971/63680 
Homepage   www.hausfuerkinder.org 
 
PFARRBÜRO 
Telefon    0971/3489 
 
EVANGELISCHES PFARRAMT BAD KISSINGEN 
Telefon    0971/2747 
Kontaktinformationen finden Sie unter Rubrik Kirche 
 
SENIORENBEAUFTRAGTE 
Liane Hofmann   0971/64869 
 
Die vollständigen Adressen und weitere Telefon-
nummern zu allen Ansprechpartnern finden Sie auf 
unserer Homepage www.nuedlingen.de oder hier:  
 
ABFALLWIRTSCHAFT 
Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen AdöR  
Telefon    0971/801-6010 
Homepage   www.abfall-scout.de 
 
NOTRUF 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
Zahnärztliche Rufbereitschaft  www.notdienst-zahn.de 
Rettungsdienst und Feuerwehr 112 
Polizei    110 
 
STANDORT DEFIBRILLATOREN 
NÜDLINGEN: Rathaus, Kissinger Straße 1 
HAARD: Bushaltestelle Haard Kirche, Albrecht-Merck-Straße 
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Amtliche Nachrichten                       

Nächste öffentliche Gemeinderatssitzung

Am Dienstag, den 07.03.2023, um 19.00 Uhr, findet im Sitzungssaal 
des Rathauses eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Genaue 
Informationen sowie die jeweilige Tagesordnung können Sie ab 
Bekanntgabe den Schaukästen der Gemeinde sowie der Homepage 
entnehmen.

Übergabe Tanklöschfahrzeug 16

Am 24.01.2023 übergab die Gemeinde Nüdlingen ihr langgedien-
tes Feuerwehrfahrzeug TLF 16 in einem feierlichen Rahmen an die 
ukrainische Stadt Wyschkowo. Der 
Bürgermeister von Wyschkowo, 
Jaroslav Hajovics durfte das Fahr-
zeug zusammen mit einer Delega-
tion von drei Feuerwehrleuten in 
Empfang nehmen und bedankte 
sich herzlich beim Gemeinderat, 
bei der Freiwilligen Feuerwehr und 
bei der Gemeinde Nüdlingen für 
Spende. 

Wyschkowo ist eine kleine Stadt 
im Oblast (Bezeichnung für einen 
größeren Verwaltungsbezirk) 
Transkarpatien im Rajon (Landkreis) 
Chust etwa 350 km von Budapest 
entfernt. Nach der kürzlich durch-
geführten Gebietsreform zählt 
Wyschkowo etwa 10.000 Einwoh-
ner. Da das Feuerwehrwesen in 
der Ukraine rein staatlich ist, wird 
der Brandschutz auf dem Land mit 
uralten russischen Tankfahrzeugen, 
die zum Teil an die 50 Jahre alt 
sind, geradeso aufrechterhalten. 
Diese alten Fahrzeuge verweigern 
meistens entweder schon vor der 
Alarmfahrt oder aber spätestens an 
der Einsatzstelle ihren Dienst. Dann 
muss die Kreisfeuerwehr aus Chust 
anrücken. Fahrzeit mindestens 20 
Minuten was das für die Rettung 
von Menschenleben bedeutet, 
kann sich jeder vorstellen.

Am Abend wurde das TLF 16 von 
der Feuerwehr zusammen mit den 
Gästen aus Wyschkowo gebüh-
rend verabschiedet, bevor sich die 
Delegation auf den 21-Stündigen 
Heimweg machte. Mittlerweile sind 
alle gut in der Heimat angekom-
men.

Mitteilungen aus dem Rathaus              

 

Die Verwaltung weist darauf hin, dass das Mitbringen 
von Tieren in das Rathaus der Gemeinde Nüdlingen 

nicht gestattet ist.

Für Behördengänge im Rathaus
ist eine Terminvergabe erwünscht.

Das Einwohnermeldeamt ist montags geschlossen.

Das Rathaus, der Gemeindliche Bauhof 
und die Gemeindebücherei sind 

am Rosenmontag, 20.02.2023 
und Faschingsdienstag, 21.02.2023 

geschlossen.
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Redaktionsschluss

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am
Montag, 20.02.2023 um 7.00 Uhr

Wir bitten um rechtzeitige Abgabe der Berichte und Termine bei der 
Gemeinde (redaktion@nuedlingen.de).

Terminankündigungen

- Am 15.02. findet um 19:00 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde 
Nüdlingen eine Sondersitzung des Gemeinderates zum Neubau 
der Schlossberg-Grundschule statt.

- Am 16.03. findet um 19:00 Uhr in der Schulturnhalle die ISEK Ab-
schlussveranstaltung statt.

Bau- und Grundstücksverwaltung
Bauplatzverkauf

Die Gemeinde Nüdlingen verkauft einen Bauplatz in Haard für den 
Neubau eines Wohnhauses.
Lage:  Altenbergstraße 30
Flurstück: 595/45
Gemarkung: Haard
Größe: 771 m²
Bebauungsplan: Haard-Süd
Art der baulichen Nutzung: WA - allgemeines Wohngebiet 
 gemäß § 4 BauNVO
Der Bauplatz ist erschlossen und kann sofort bebaut werden.

Die Gemeinde Nüdlingen verkauft einen Bauplatz in Nüdlingen für 
den Neubau eines Wohnhauses.
Lage:  Mühlgasse 20
Flurstück: 279
Gemarkung:   Nüdlingen
Größe: 415 m²
Innenortsbereich:  § 34 BauGB, kein Bebauungsplan
Art der baulichen Nutzung: MDW – dörfliches Wohngebiet 
 gemäß § 5 a BauNVO
Der Bauplatz ist erschlossen und kann sofort bebaut werden.

Auskunft erteilt gerne unsere Bau- und Grundstücksverwaltung,
Herr Arno Tatzel, Tel: 0971/7271-12.

Fundsachen

In Nüdlingen sind folgende Gegenstände verloren gegangen, der ehr-
liche Finder wird gebeten, diese im Rathaus der Gemeinde Nüdlingen 
abzugeben:
- Goldkette
- Schlüsselbund
Im Rathaus der Gemeinde Nüdlingen (Bürgerservice, Zimmer Nr. 11) 
sind folgende Gegenstände abgegeben worden:
- Gehstock
Gerne können Sie auch telefonisch unter der 0971/ 72 71-40 nachfra-
gen. Auf unserer Internetseite www.nuedlingen.de finden Sie eben-
falls immer die aktuellen Fundsachen.

Wohnungsmarkt

Die Gemeindeverwaltung möchte bei der Vermittlung von Woh-
nungen, Häusern und Grundstücken behilflich sein. Dieser kostenlose 
Service soll interessierten Mietern und Vermietern von Wohnungen, 
aber auch Käufern und Verkäufern von Häusern und Grundstücken 
einen Überblick für die Gemeinde Nüdlingen geben. 
Angebote oder Gesuche können Sie im Rathaus bei Frau Ziegler (Tel. 
0971/7271-40) anmelden. Diese werden dann mit einer Ordnungs-
nummer (ohne Angabe der Adresse und Telefonnummer) in den Nüd-
linger Nachrichten veröffentlicht. Interessenten erhalten von der Ver-
waltung die erforderlichen Daten für eine direkte Kontaktaufnahme.

Lfd. Nr. Grundstücksgesuche
1/2022 Bauplatz für Wohnhaus im Gemeindegebiet gesucht

Lfd. Nr. Gartengrundstücke
02/2022 Gartengrundstück in Nüdlingen oder Haard gesucht
41/2022 Gartengrundstück zum Bepflanzen in Nüdlingen oder 

Haard gesucht

Lfd. Nr. Stellplatz / Garage
4/2022 Stellplatz für Wohnwagen im Gemeindegebiet gesucht
37/2022 Abstellplatz für Kartons im Gemeindegebiet gesucht

Lfd. Nr. Waldgrundstück
31/2022 Waldgrundstück zu Kaufen gesucht
09/2023 Kleiner Wald, Fläche 2150 qm. Das Grundstück ist ca. 10 m 

breit und ca. 200 m lang. Bewachsen ist es mit Kiefern und 
Buchen. Leichte Hanglage aber gut mit Traktor erreichbar.

Lfd. Nr. Mietgesuche
6/2020 5-Zimmer-Wohnung oder Haus im Gemeindegebiet ge-

sucht
11/2022 4-Zimmerwohnung mit Garage in Nüdlingen oder Haard 

für junge Familie
12/2022 3-4 Zimmerwohnung mit ca. 80m² im Gemeindegebiet 

gesucht. Einzugsdatum bis Ende des Jahres
13/2022 Mutter mit 15 jährigen Sohn und zwei Katzen, berufstä-

tig, sucht bezahlbare 3-4 Zimmerwohnung, Balkon oder 
Terrasse wäre schön

30/2022 1-2 Zimmerwohnung, dringend gesucht
32/2022 Haus zum Mieten gesucht
33/2022 Haus zum Mieten gesucht
35/2022 4-Zimmerwohnung mit Küche gesucht
36/2022 2-3 Zimmerwohnung dringend gesucht, Warmmiete 500 € 

wird vom Jobcenter übernommen
39/2022 Einfamilienhaus zur Miete gesucht

Lfd. Nr. Kaufgesuche
14/2020 Einfamilienhaus gerne auch renovierungsbedürftig zum 

Kauf gesucht
15/2021 Gewerbegrundstück zum Kauf gesucht
16/2022 Haus gerne auch renovierungsbedürftig zum Kauf gesucht

Lfd. Nr. Vermietungen
42/2022 Großzügig geschnittene 3-Zimmerwohnung 88m² zzgl. 

Kellerraum und Waschküche, neu renoviert, ab sofort zum 
Vermieten auf Anfrage auch zu verkaufen

02/2023 2-Zimmerwohnung 85m² mit Terrasse und Stellplatz, keine 
Haustiere, Miete nach Absprache, separater Eingang, Ver-
mietung ab 01.04.2023

04/2023 Älteres Haus in Nüdlingen zu Vermieten
05/2023 Teilmöblierte Single-Dachgeschosswohnung mit ca. 48 m², 

separatem Eingang, kleinem Garten in ruhiger Wohnlage 
ab sofort im Ortsteil Haard zu vermieten

06/2023 Ab Mai 2023:  EG, Wohnung ca. 50 m² mit Fußbodenhei-
zung: Schlafzimmer, Wohnen- Essen mit Einbauküche, Bad, 
Abstellraum, Kellerraum u. Gemeinschafts - Waschküche

07/2023 Ab Mai 2023: EG, Wohnung ca. 100 m² mit Fußbodenhei-
zung: Schlafzimmer, Kinderzimmer, WC, Bad, Abstellraum, 
großer Wohn- Essbereich mit Einbauküche, Kellerraum u. 
Gemeinschafts - Waschküche

08/2023 Ab Mai 2023: 1.OG, Wohnung mit großem Balkon ca. 150 
m²: Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Einbau-
küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Bad, WC, Abstellraum, 
Kellerraum u. Gemeinschafts - Waschküche

10/2023 4 Zimmerwohnung mit großem Balkon, ca 100 m², Gar-
tenanteil und Garage ab 15.3.23 frei

Lfd. Nr. Verkaufe Häuser
38/2022 Haus zu verkaufen, 2 Garagen vorhanden
42/2022 Großzügig geschnittene 3-Zimmerwohnung 88m² zzgl. 

Kellerraum und Waschküche, neu renoviert, ab sofort zum 
Vermieten auf Anfrage auch zu verkaufen

01/2023 Kleine 3-4 Zimmerwohnung oder kleines Haus zum Mie-
ten oder kaufen gesucht
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Aufforderung zur Benennung von Personen
für die Schöffen-Vorschlagsliste

In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2024 - 2028 wieder die 
Wahl der Schöffen statt. Zurzeit werden daher in allen Gemeinden 
Vorschlagslisten erarbeitet, aus denen dann durch einen beim jeweils 
zuständigen Amtsgericht gebildeten Schöffenwahlausschuss eine 
Auswahl erfolgen wird.

Schöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und bei den 
Strafkammern des Landgerichts und stehen grundsätzlich gleichbe-
rechtigt neben den Berufsrichtern.

Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße 
Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch 
geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungs-
dienstes – körperliche Eignung. Es kann nur von Bürgerinnen und 
Bürgern mit der deutschen Staatsangehörigkeit ausgeübt werden.

Sie haben nun die Möglichkeit, sich selbst für das Amt des Schöffen zu 
bewerben. Die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen finden Sie 
auszugsweise als Anlage zu diesem Schreiben.
Sie können Ihre Vorschläge bis zum 10.04.2023 schriftlich an uns oder 
beifolgender Stelle persönlich abgeben: 
97720 Nüdlingen, Kissinger Straße 1, Rathaus, 2. OG, Zi.-Nr. 12

Wir benötigen folgende Angaben:
Familienname, Geburtsname, Vorname
Geburtsdatum, Geburtsort
Straße, Hausnummer, Wohnort
Beruf
ggf. Zeiten früherer Schöffentätigkeiten

Das Bewerbungsformular für die Aufnahme in die Vorschlagsliste 
für die Schöffenwahl 2023 finden Sie auf unserer Homepage unter 
der Rubrik „Schöffenwahl“. Gerne senden wir Ihnen dieses aber 
auch per Post zu.

Für Rückfragen stehen wir persönlich oder telefonisch zur Verfügung.

Nüdlingen, 02.02.2023

Harald Hofmann
Erster Bürgermeister 

Auszug aus der Schöffenbekanntmachung
vom 27. Oktober 2022, Az. E8 - 3221 E - II - 14870/2021 
und B2 - 0143 - 2 (BayMBI. Nr. 672)

II. Abschnitt
Amt der Schöffen

2. Ehrenamt; Verpflichtung zur Übernahme
2.1 Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deut-

schen versehen werden (§ 31 Satz 2 GVG).
2.2 Nach der Bayerischen Verfassung sind alle Bewohner Bayerns zur 

Übernahme von Ehrenämtern verpflichtet (Artikel 121 Abs. 1 Satz 
1 der Verfassung).

3. Unfähigkeit zum Schöffenamt (§ 32 GVG)
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:
3.1 Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung 

öffentlicher Ämter    nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen 
Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt 
sind;

3.2 Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat 
schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter zur Folge haben kann.

4. Nicht zum Schöffenamt zu berufende Personen (§ 33 GVG)
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
4.1 Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben würden;
4.2 Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum 

Beginn der Amtsperiode vollenden würden;
4.3 Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in 

der Gemeinde wohnen;
4.4 Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt nicht 

geeignet sind;
4.5 Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deut-

schen Sprache für das Amt nicht geeignet sind;
4.6 Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

5. Weitere nicht zu berufende Personen (§ 34 GVG, § 44a DRiG)
Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden:
5.1 der Bundespräsident;
5.2 die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;
5.3 Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand 

versetzt werden können;
5.4 Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsan-

wälte;
5.5 gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, 

Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- 
und Gerichtshelfer; hierzu gehören alle Personen, die zu Ermitt-
lungspersonen der Staatsanwaltschaften im Sinne von § 152 Abs. 
2 Sätze 1 und 3 GVG bestellt sind (Ermittlungspersonenverord-
nung Staatsanwaltschaft (StAErmPV);

5.6 Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, 
die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind;

5.7 Personen, die gemäß § 44a Abs. 1 DRiG nicht zum Schöffenamt 
berufen werden sollen, nämlich Personen, die

 gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatli-
chkeit verstoßen haben oder wegen einer Tätigkeit als hauptamt-
liche oder inoffizielle Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Sinne des 
§ 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) oder als diesen 
Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 des StUG gleichgestellte Personen für 
das Ehrenrichteramt nicht geeignet sind.

6. Ablehnung des Schöffenamtes (§ 35 GVG)
Die Berufung zum Amt des Schöffen dürfen ablehnen:
6.1 Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäischen 

Parlaments oder eines Landtages;
6.2 Personen, die
 a) in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtliche 

Richter in der Strafrechtspflege tätig gewesen sind, sofern die 
letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vor-
schlagsliste noch andauert,

 b) in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines 
ehrenamtlichen Richters in der Strafrechtspflege an minde-
stens 40 Tagen erfüllt haben oder

 c) bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind;
6.3 Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, 

Krankenpfleger und Hebammen;
6.4 Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen;
6.5 Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare 

persönliche Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in 
besonderem Maße erschwert;

6.6 Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum 
Ende der Amtsperiode vollendet haben würden;

6.7 Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes 
für sie oder einen Dritten wegen Gefährdung oder erhebliche 
Beeinträchtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen Lebens-
grundlage eine besondere Härte bedeutet.
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Sportlerehrung 2023 – Leistungen 2022

Die Gemeinde Nüdlingen möchte in diesem Jahr die erfolgreichen 
Sportler des Jahres 2022 ehren. Alle erfolgreichen Sportlerinnen und 
Sportler erhalten neben einer Urkunde noch eine Ehrengabe. Zudem 
besteht die Möglichkeit, drei Sportfunktionäre, eine/n Sportler/in so-
wie eine Mannschaft des Jahres auszuzeichnen. Die Gemeinde erhält 
jedoch nur von den örtlichen Vereinen Angaben für die zu Ehrenden. 
Deshalb bitten wir die Sportlerinnen und Sportler, die bei auswärtigen 
Vereinen im Jahr 2022 besondere Leistungen erbracht haben, dies bis 
spätestens Dienstag, den 28. Februar 2023, der Verwaltung (Vorzim-
mer des Rathauses, Zimmer Nr. 9), mitzuteilen. 

25-jähriges Jubiläum Partnergemeinde St. Marcel
Frankreich 26.05.2023 – 29.05.2023

Die Gemeinde Nüdlingen und die Gemeinde St. Marcel, Frankreich 
feiern 2023 das 25-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft in St. 
Marcel. Das Jubiläum wurde wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr 
verschoben.
Bürgermeister Hervé Podraza St. Marcel hat die Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Nüdlingen zu diesen Feierlichkeiten nach St. Marcel 
eingeladen.
Da die Reisedauer ca. 12 Stunden beträgt ist geplant, am Freitag, 
den 26.05.2023 um 6:00 Uhr in Nüdlingen zu starten. Die Rückreise 
erfolgt am Montag, den 29.05.2023 bis spätestens 22:00 Uhr Ankunft 
in Nüdlingen. Die Unterbringung in St. Marcel erfolgt wie immer privat 
bei Gastfamilien. Das Reiseprogramm erhalten Sie rechtzeitig. Der 
Eigenanteil der Reisekosten beträgt 50,00 € Erwachsener, 25 € Kind/
Jugendlicher.
Hierzu ist eine verbindliche Anmeldung bis zum 15.03.2023 telefo-
nisch 0971/72710, per Mail vorzimmer@nuedlingen.de oder per Post 
notwendig.

Gemeindebücherei                      
Öffnungszeiten

Montag: geschlossen
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 15:30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 08:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Samstag: 08:30 – 12:30 Uhr

ProJugend                      

Müllentsorgung                      
Biotonne

Die Biotonne wird in Nüdlingen und im Gemeindeteil Haard an fol-
genden Tagen geleert: Dienstag, 14.02.2023
 Dienstag, 28.02.2023
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr an der Straße bereitge-
stellt werden.
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Restmülltonne

Die Restmülltonne wird in Nüdlingen und im Gemeindeteil Haard an 
folgenden Tagen geleert: Mittwoch, 22.02.2023
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr an der Straße bereitge-
stellt werden.

Der „Gelbe Sack“

Der „Gelbe Sack“ wird an folgenden Tagen im Gemeindeteil Haard 
abgeholt: Donnerstag, 09.03.2023
Der „Gelbe Sack“ wird an folgenden Tagen in Nüdlingen abgeholt:
 Freitag, 10.03.2023
Die Säcke müssen am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr an der Straße bereitge-
stellt sein. Es werden nur zugebundene Säcke mitgenommen.

Die „Blaue Tonne“

Die „Blaue Tonne“ wird in Nüdlingen und im Gemeindeteil Haard am 
folgenden Tag geleert: Freitag, 10.02.2023
 Freitag, 10.03.2023
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag bis 6:00 Uhr an der Straße bereitge-
stellt werden.

Sondermüll

Der gemeindliche Wertstoffhof ist am 
 Samstag, 04.03.2023
für Sondermüllannahme von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr unter Sicherheits-
vorgaben geöffnet. 

Mobile Problemmüllsammlung 
im Landkreis Bad Kissingen - Das Giftmobil kommt!

Das Giftmobil ist von 10.15 bis 11.45 Uhr am gemeindlichen Wertstoff-
hof am Freitag, 05.05.2023
Folgende Abfälle gehören ins Giftmobil (bitte nach Sorten trennen – 
nicht mischen!): Abbeizmittel, Autopflegemittel, Backofenreiniger, Bei-
zen, Chemikalien aller Art, Dünger, Entkalker, Entfroster, Feuerlöscher, 
Fieberthermometer (Quecksilber), Fotochemikalien, Frostschutzmittel, 
Gifte aller Art, Unkrautbekämpfungsmittel, Holzschutzmittel, Insekti-
zide, Kleber, Lösungsmittel, Laugen, Methanol, Nitrolacke, Pestizide, 
Säuren, WC-Reiniger.

„Nie mehr Müllabfuhr 
verpassen“ 

mit der gratis APP 
www.abfall-scout.de/

abfall-app

Kirche                      

Seelsorger/innen für Nüdlingen und Haard
Pfarrer P. Sony Kochumalayil
Email sony.kochumalayil@bistum-wuerzburg.de
Pastoralassistentin Magdalena Sauter
Email  magdalena.sauter@bistum-wuerzburg.de

Weitere Seelsorger/innen
Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk, jacqueline.barraud-volk@elkb.de
Pfarrerin Dorothea Greder, dorothea.greder@elkb.de
Pfarrer Thomas Volk, thomas.volk@elkb.de
Diakon Maik Richter, maik.richter@elkb.de

Bereitschaftstelefon
In dringenden Fällen erreichen Sie außerhalb der Öffnungszeiten 
der Pfarrbüros über die folgende Handynummer eine Seelsorgerin/
einen Seelsorger des „Pastoralen Raumes“, die/der Ihnen – soweit 
möglich – weiterhilft.
Telefon  0176/43275525

Pfarrbüro
Katholisches Pfarramt Nüdlingen
Kissinger Straße 15, 97720 Nüdlingen
Telefon  0971/3489
Fax  0971/65702
Email  pfarrei.nuedlingen@bistum-wuerzburg.de
Homepage  www.pfarrei.nuedlingen.de

Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag  9:00 – 11:00 Uhr
Donnerstag  9:00 – 11:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr

Evangelisches Pfarramt Bad Kissingen
Telefon 0971/2747
Homepage  www.badkissingen-evangelisch.de

Pfarrgemeinden 
St. Kilian/Nüdlingen und St. Bartholomäus/Haard

Fr 10.02. - Hl. Scholastika  
Nüdlingen 18:30 Messfeier 
  Hedwig, Bernhard und Ida Wilm / Herbert We-

ber, lebende und verstorbene Angehörige

So 12.02. - 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
Nüdlingen 10:00 Messfeier 
  Helmut Walter, Elisabeth Walter, Therese und 

Freiwillige Feuerwehr                      
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Julius Lamm, Anna und 
Ludwig Walter, Eleonore 
Hahn / Norbert und Kurt 
Heer und Elfriede Hein / 
Rosa Bötsch, lebende und 
verstorbene Angehörige

Nüdlingen 14:00 Tauffeier

Fr 17.02. - Hll. Sieben Gründer 
des Servitenordens  
Nüdlingen 18:30 Messfeier

Sa 18.02. - 
Samstag der 6. Woche im Jahreskreis  
Haard 18:00 Vorabendmesse

Mi 22.02. - ASCHERMITTWOCH, 
Fast- und Abstinenztag  
Aschenweihe u. Erteilung des Aschekreuzes
Haard 18:30 Messfeier

Fr 24.02. - HL. MATTHIAS, Apostel  
Aschenweihe u. Erteilung des Aschekreuzes
Nüdlingen 18:30 Messfeier 
  Adelgunde Kiesel

So 26.02. - 1. FASTENSONNTAG  
Nüdlingen 10:00 Messfeier 
  Frieda und Franz Müller 

und Erhard Klose, lebende 
und verstorbene Angehö-
rige / Günther Hochrein, 
Großeltern u. Angehörige

Evangelische Kirche Nüdlingen

Sonntag, 12.02.2023  
09.30 Uhr Gottesdienst, Evang.- Luth. 
 Erlöserkirche, Bad Kissingen 
 (mit Pfarrer Steffen Lübke)   

Montag, 13.02.2023  
14.45 Uhr Kaffee unterm Kirchturm, 
 Röm.- Kath. Pfarrzentrum, 
 Bad Kissingen 
 (mit Diakon Maik Richter)   



Nüdlinger Nachrichten  11

Mittwoch, 15.02.2023  
18.00 Uhr Seminar für Konfiteamer, Evang.- Luth. Pfarramt - 
 Von-Hessing-Straße 4 (mit Pfarrer Thomas Volk)   

Sonntag, 19.02.2023  
09.30 Uhr Gottesdienst m. Hlg. Abendmahl, Evang.- Luth. Erlöser-
 kirche, Bad Kissingen (mit Pfarrer Thomas Volk)   

Sonntag, 26.02.2023  
09.30 Uhr Gottesdienst, Evang.- Luth. Erlöserkirche, Bad Kissingen 

(mit Pfarrerin Dorothea Greder)   

Vereine                      

DJK-Heim am Leimerich 
wieder sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet:

Sonntag, 12.02.2023 (Seniorenfasching im Pfarrsaal) geschlossen und
Sonntag, 19.02.2023 (Faschingssonntag) geschlossen.

Einladung zur Jahres hauptversammlung 
des Musikvereins Haard

Der Musikverein Haard lädt seine Mitglieder am
Donnerstag, den 02. März zur
Jahreshauptversammlung recht herzlich ein.
Die Tagesordnung ist im Aushang des
Vereinskastens bekannt gegeben.
Die Vorstandschaft würde sich sehr freuen,
möglichst viele Mitglieder um 20 Uhr im
Musikproberaum begrüßen zu können.
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Fasching im Stern

Der Heimatverein Nüdlingen veranstaltet dieses Jahr wieder die fol-
genden Faschingsveranstaltungen in der Museumsgaststätte „Stern“:

Altweiberfasching, 16.02.2023: Beginn 19:00 Uhr, Eintritt frei
Der Eintritt ist nur als Frau oder als Frau verkleidet gestattet!!

Rosenmontag, 20.02.2023
Kinderfasching: Beginn 14:00 Uhr, Eintritt frei
im Anschluss ab 18:00 Uhr Faschingsparty mit DJ Joker, Eintritt 3,- €

Kesselfleischessen am Montag, den 13.02.2023, 
um 19:00 Uhr, im Pfarrsaal Nüdlingen

Am 13.02.2023, um 19 Uhr, findet wieder ein Kesselfleischessen im 
Pfarrsaal statt. Der Pfarrsaalausschuss freut sich, diesen deftigen Gau-
mengenuss wieder anbieten zu können.
Natürlich kann sich jeder Gast, -wie bisher schon-, Fleisch und Beila-
gen so lange nachfassen, bis er völlig satt ist.
Wer sicher gehen möchte einen Platz zu bekommen wird gebeten, 
sich unter der Telefonnummer 0971 62694 anzumelden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Spaß & gute Unterhaltung für „klein“ & „GROSS“

# KINDERSPIELE

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

# MUSIK mit DJ
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Toller Hallenfußball
für Jung & Alt:Neuer

ZUSATZTERMIN!

Teil 2: am 18. + 19. März 

in der Nüdlinger Schlossberghalle

Samstag, 18. März Sonntag, 19. März
ab 13:30 Uhr U 11 ab 09:00 Uhr U 7

ab 14:00 Uhr U 11
----------------------------------------------------------------------------

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

Auf Euer Kommen freut sich der TSV Nüdlingen!
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Haarder Sport-Club 1992 e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2023
Die Vorstandschaft des Haarder Sport-Club 1992 e.V. lädt alle Ver-
einsmitglieder zur Jahreshauptversammlung am Samstag, den 
25.03.2023 um 18:30 Uhr ein. Die Veranstaltung findet im Neben-
raum der Mehrzweckhalle in Haard statt.
Tagesordnungspunkte:
1.  Begrüßung durch den Vorstand mit anschließender Gedenkminu-

te für unsere verstorbenen Mitglieder
2.  Verlesung und Genehmigung der Tagesordnung
3.  Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4.  Bericht des Sportvorstandes
5.  Bericht des Finanzvorstandes
6.  Bericht der Kassenprüfer
7.  Entlastung der Vorstandschaft
8.  Beitragsanhebung
9.  Vorschau auf das kommende Jahr
10.  Wünsche und Anregungen
gez. Vorstandschaft
Haarder Sport-Club 1992 e.V.

Gesangverein Eintracht 1912 Haard e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2022 
des Gesangverein Eintracht 1912 Haard e.V.
am Freitag, 24. Februar 2023 um 19.30 Uhr
im Probenraum der „Alten Schule", Haard
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung
3.  Geschäftsbericht der 1. Vorsitzenden
4.  Kassenbericht
5.  Entlastung der Vorstandschaft
6.  Bericht der Chorleiterin
7.  Probenstatistik
8.  Grußworte
9.  Terminvorschau
10.  Wünsche und Anträge
Alle Mitglieder des Gesangvereins sind herzlich eingeladen.
Anträge bitte bis spätestens 10. Februar bei der Vorsitzenden einrei-
chen.

Sportschützenverein Nüdlingen

In der Jahreshauptversammlung des Sportschützenverein 
Nüdlingen wurden zahlreiche Mitglieder geehrt

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Bayrischen Sportschützenbund:
Hofmann Laura, Dehn Norbert, Lemberger Markus u. Sittler Christian

Für 40 Jahre Mitgliedschaft im BSSB:
Wübbenhorst-Eirich Iris, Aberer Helga, 
Lorz Roman, Kocurek Sigrid, Hofmann 
Alexander, Albert Ralf-Peter und Fried-
mann Klaus-Peter

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im BSSB:
Reichel Rudolf und Haub Wolfgang

Für 60 Jahre Mitgliedschaft im BSSB:
Bednarz Karl-Heinz

Ehrung mit der Nadel des Präsidenten 
für aktives Schießen bei Runden-
wettkämpfen und Meisterschaften 
erhielten

Ehrennadel in Grün für 10 Jahre:
Bednarz Frank, Fels Simon und Fels 
Gerhard

Ehrennadel in Silber 
für 20 Jahre:
Bednarz Karl-Heinz, Eirich 
Peter, Reichel Matthias und 
Weber Klaus

Ehrennadel Sebastianus 
für 30 Jahre:
Lorz Roman

Für 200 absolvierte 
Runden-Wettkämpfe 
wurden vom Verein 
Mohr Anja und Müller Karl 
ausgezeichnet

Gehrte für langjährige Mitgliedschaft im Bayrischen Sportschützenbund

Gehrte für langjährige Teilnahme an Rundenwettkämpfen und Meisterschaften
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Vorhang auf für "Die Gedächtnislücke"

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause freut sich die KAB Theater-
gruppe auf den Neustart im Frühjahr 2023.
Bereits seit Monaten proben 10 Akteurinnen und Akteure fleißig am 
neuen Theaterstück "Die Gedächtnislücke" - ein dörflicher Schwank in 
drei Akten von Bernd Gombold.

Vorhang auf im Pfarrsaal Nüdlingen heißt es dann an folgenden ge-
planten Aufführungs-Terminen:
Samstag, 22. April 2023  |  Sonntag, 23. April 2023
Freitag, 28. April 2023  |  Samstag, 29. April 2023
Nähere Informationen zum Theaterstück und Kartenverkauf folgen 
demnächst.
Die KAB Theatergruppe Nüdlingen freut sich bereits jetzt auf euer 
Interesse

Sonstiges                  

Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes –
Termine für 2023

Ihre Blutspende rettet Leben! Wir laden Sie herzlich ein, auf den nach-
folgenden Terminen Blut zu spenden:

BAD KISSINGEN, Rotkreuzhaus, Hartmannstraße 25
15.30 Uhr – 19.30 Uhr: Freitag, 10.03.2023

Bitte bringen Sie zu jedem Blutspendetermin Ihren Blutspendeausweis 
mit (zur Erstspende bitte einen gültigen Personalausweis)
Darauf sollten Sie achten:
* Essen Sie am Tag Ihrer Blutspende normal, aber nicht zu fettreich
* Trinken Sie vor Ihrer Blutspende viel Alkoholfreies
* Frauen dürfen 4 mal, Männer 6 mal innerhalb von 12 Monaten Blut 

spenden
* Der Abstand zwischen zwei Spenden muss mindesten 56 Tage 

betragen
Weitere Infos & Termine:
Kostenlose Hotline: 0800 11 949 11
oder unter www.blutspendedienst.com

Warnung vor neuer Betrugsmasche
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern informiert

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Nordbayern wurde von Bür-
gerinnen und Bürgern darüber informiert, dass derzeit wieder Trick-
betrüger telefonisch aktiv sind. Der Anrufer verspricht eine kostenlose 
(Zahn-)Zusatzversicherung aufgrund langjähriger Versicherungszeit 
und erbittet hierfür die Angabe persönlicher Daten. 
Die DRV Nordbayern warnt eindringlich vor derartigen Anrufen 
und weist darauf hin, dass die gesetzliche Rentenversicherung ihre 
Kundinnen und Kunden nicht in dieser Form und zu diesen Inhalten 
kontaktiert.
Bei Unsicherheiten steht die DRV Nordbayern unter ihrer kostenlosen 

Servicenummer 0800 1000 480 18 jederzeit zur Verfügung.
Um ihre Kundinnen und Kunden zu unterstützen, weist die Deutsche 
Rentenversicherung auf ihre Broschüre "Vorsicht Trickbetrüger" hin 
und erklärt, wie man sich am besten schützen kann.
Die Broschüre wendet sich nicht nur an Rentnerinnen und Rentner, 
sondern ausdrücklich auch an Angehörige und Nachbarn älterer Men-
schen sowie Mitarbeiter von Pflegediensten, denn in Zweifelsfällen 
können sie wertvolle Ansprechpartner sein.

Bayerische Grundsteuer
Öffentliche Bekanntmachung des Bayerischen Landesamts für 
Steuern vom 1. Februar 2023

Abgabe der Grundsteuererklärung für den Hauptfeststellungs-
zeitpunkt 1. Januar 2022
Die Finanzverwaltung des Freistaates Bayern hat mit öffentlicher Be-
kanntmachung des Bayerischen Landesamts für Steuern vom 30. März 
2022, ersetzt durch die öffentliche Bekanntmachung des Bayerischen 
Landesamts für Steuern vom 28. Oktober 2022, zur Abgabe der Grund-
steuererklärung aufgefordert.
Es wird bekannt gegeben, dass die Aufforderung vom 28. Oktober 
2022 durch folgende Aufforderung ersetzt wird:
Die Grundsteuererklärung für den Hauptfeststellungszeitpunkt 1. 
Januar 2022 ist dem zuständigen Finanzamt bis zum

30. April 2023
zu übermitteln. Da das Ende der Frist auf einen Sonntag fällt, endet 
die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden Werktags, das heißt mit 
Ablauf des 2. Mai 2023.
Die Erklärung soll nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung (elektronisches Formular) übermittelt werden. 
Sie kann aber auch nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abgege-
ben werden.
Zuständig ist das Finanzamt, in dessen Bezirk das Grundstück oder der 
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft liegt. Wenn sich das Grundstück 
oder der Betrieb auf die Bezirke mehrerer Finanzämter erstreckt, ist 
die Erklärung bei dem Finanzamt einzureichen, in dessen Bezirk der 
wertvollste Teil liegt (Lagefinanzamt).

Rechtsgrundlagen: 
§ 149 Absatz 1 Abgabenordnung (AO)
Art. 6 Absatz 5 Satz 1 und 4 Bayerisches Grundsteuergesetz (BayGrStG)
Art. 6 Absatz 6 BayGrStG
§ 108 Absatz 3 AO
§ 87a Absatz 6 Satz 1 AO
§ 150 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 AO
Art. 9 Absatz 4 BayGrStG
Art. 10 Absatz 1 und 2 BayGrStG
§ 228 Bewertungsgesetz (BewG)

Die elektronischen Formulare für die Grundsteuererklärung wurden 
ab 1. Juli 2022 über ELSTER - Ihr Online-Finanzamt (www.elster.de) 
bereitgestellt. Für die elektronisch authentifizierte Übermittlung über 
ELSTER - Ihr Online-Finanzamt ist ein Benutzerkonto erforderlich. Ist 
dies noch nicht vorhanden, kann eine Registrierung unter www.elster.
de vorgenommen werden. Diese ist kostenlos und kann bis zu zwei 
Wochen dauern.
Die amtlichen Erklärungsvordrucke sind seit 1. Juli 2022 im Internet, 
bei den Finanzämtern und bei den Kommunen verfügbar.

Zur Abgabe der Grundsteuererklärung sind folgende Personen ver-
pflichtet:
-  Eigentümerinnen oder Eigentümer eines Grundstücks im Freistaat 

Bayern
-  Eigentümerinnen oder Eigentümer eines Betriebs der Land- und 

Forstwirtschaft im Freistaat Bayern
-  Bei Grundstücken im Freistaat Bayern, die mit einem Erbbaurecht 

belastet sind: Erbbauberechtigte unter Mitwirkung der Eigentü-
merin oder des Eigentümers des Grundstücks (Erbbauverpflichte-
te)

-  Bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden im Freistaat Bayern: 
Für den Grund und Boden die Eigentümerin oder der Eigentümer 
des Grund und Bodens und für die Gebäude die Eigentümerin 
oder der Eigentümer der Gebäude
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Maßgebend für die persönliche Erklärungspflicht und den Inhalt der 
Erklärung sind die Verhältnisse am 1. Januar 2022.
Bei Nichtabgabe oder verspäteter Abgabe der Grundsteuererklärung 
kann ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Die Höhe des Ver-
spätungszuschlags ist maßgeblich von der Dauer der Fristüberschrei-
tung abhängig. Bei Nichtabgabe der Erklärung kann das Finanzamt 
darüber hinaus die Besteuerungsgrundlagen schätzen.

Rechtsgrundlagen: 
§ 152 AO
§ 162 AO
Art. 10 Absatz 2 BayGrStG

Hintergrund:
Mit dem Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts 
(Grundsteuer-Reformgesetz) vom 26. November 2019 (BGBl. 2019 I 
S. 1794) wurden die Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsge-
richts vom 10. April 2018 – 1 BvL 11/14 u. a. – (BGBl. 2018 I S. 531) im 
Grundsteuer- und Bewertungsgesetz sowie in weiteren damit zusam-
menhängenden Vorschriften umgesetzt.
In Art. 72 Absatz 3 Satz 1 Nr. 7 Grundgesetz wird den Ländern die 
Möglichkeit eröffnet, von den bundesgesetzlichen Regelungen zur 
Grundsteuer abzuweichen (Länderöffnungsklausel). Mit dem Baye-
rischen Grundsteuergesetz (BayGrStG) vom 10. Dezember 2021 (GVBl. 
2021 S. 638, BayRS 611-7-2-F) hat der Bayerische Landtag von der 

Unseren vollständigen 
Veranstaltungskalender 
finden Sie online:

www.badbocklet.de

Veranstaltungen 
Februar 2023

Änderungen vorbehalten!
Kartenvorverkauf: Kur- und Touristinformation Bad Bocklet  Kurhausstr. 2 - 97708 Bad Bocklet  

Telefon: 09708 707030 - info@badbocklet.de - www.badbocklet.de
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Gästewanderung mit Friedbald Back
Anmeldung in der Touristinfo 09708 707030 erforderlich
Teilnahmegebühr 2,70 €, mit Gästekarte kostenfrei
03./10./17. und 24. Februar - 14:00 - 17:00 Uhr
Treffpunkt: Kur- und Touristinformation

Füße im Fokus mit Christina Pucher
Anmeldung in der Touristinfo 09708 707030 erforderlich
Teilnahmegebühr 5,- €, mit Gästekarte kostenfrei
02. und 16. Februar - 09:00 - 10:00 Uhr
Treffpunkt: Brunnenbau

Konzert des Männerchors 
des Fränkischen Sängerbundes 
Eintritt kostenfrei
26. Februar - 15:30 - 17:00 Uhr
Wo: Kursaal

Lama-Wanderung mit Birgit Appel-Wimschneider
Anmeldung in der Touristinfo 09708 707030 erforderlich
Teilnahmegebühr 15,- €, mit Gästekarte 10,- €
13. und 27. Februar - 15:30 - 17:00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Kurpark / Aschacher Straße

Faszientraining mit Christina Pucher
Anmeldung in der Touristinfo 09708 707030 erforderlich
Teilnahmegebühr 5,- €, mit Gästekarte kostenfrei
02./09./16. und 23. Februar - 10:10 - 11:10 Uhr
Treffpunkt: Kur- und Touristinformation

Gesundheitswandern mit Theresia Wöltche
Anmeldung in der Touristinfo 09708 707030 erforderlich
Teilnahmegebühr 5,- €, mit Gästekarte kostenfrei
07./14./21. und 28. Februar - 09:30-11:30 Uhr
Treffpunkt: Kur- und Touristinformation

Musikalische Unterhaltung mit Kulti4t 
Eintritt kostenfrei
05. Februar - 15:30 - 17:00 Uhr
Wo: Kursaal

Afterwork Yoga mit Christina Pucher
Anmeldung in der Touristinfo 09708 707030 erforderlich
Teilnahmegebühr 5,- €, mit Gästekarte kostenfrei
06./13. und 27. Februar - 17:00 - 18:00 Uhr
Wo: Tagungsraum / Brunnenbau

Unterhaltung am Sonntag mit den fritzlich 
Eintritt kostenfrei
12. Februar - 15:30 - 17:00 Uhr
Wo: Kursaal

Tiefenentspannung mit Christina Pucher
Anmeldung in der Touristinfo 09708 707030 erforderlich
Teilnahmegebühr 5,- €, mit Gästekarte kostenfrei
01./08. und 15. Februar - 09:00 - 10:00 Uhr
Wo: Tagungsraum / Brunnenbau
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Extratour „Bad Bockleter“ mit Thorn Plöger
Anmeldung in der Touristinfo 09708 707030 erforderlich
Teilnahmegebühr 5,- €, mit Gästekarte kostenfrei
25. Februar - 10:00 - 14:30 Uhr  
Treffpunkt: Parkplatz Kurpark / Aschacher Straße

Waldbaden mit Martina Plöger
Anmeldung in der Touristinfo 09708 707030 erforderlich
Teilnahmegebühr 5,- €, mit Gästekarte kostenfrei
06. Februar - 09:30 - 11:30 Uhr  
Treffpunkt: Kur- und Touristinformation
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Länderöffnungsklausel Gebrauch gemacht.
Die Umsetzung des Bayerischen Grundsteuergesetzes erfordert eine 
Neubewertung aller wirtschaftlichen Einheiten im Freistaat Bayern. Zu 
diesem Zweck werden die Grundsteueräquivalenzbeträge bezie-
hungsweise Grundsteuerwerte auf den 1. Januar 2022 festgestellt, 
wenn und soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind. Diese 
Beträge beziehungsweise Werte finden dann für die Berechnung der 
Grundsteuer ab dem Jahr 2025 Anwendung.
Die erforderliche Datenerhebung erfolgt durch elektronische Steuer-
erklärung beziehungsweise nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
(Art. 6 Absatz 6 BayGrStG i. V. m. § 228 Absatz 6 Satz 1 BewG).
Weitere Informationen und Hilfen finden Sie im Internet unter www.
grundsteuer.bayern.de.
Datenschutzhinweis:
Bei der Verwendung der Daten, die originär im Einheitswertverfahren 
erhoben wurden und nunmehr vorbereitend der Feststellung der 
Grundsteueräquivalenzbeträge beziehungsweise Grundsteuerwerte 
nach neuem Recht dienen, handelt es sich um eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck im Sinne des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverord-
nung i. V. m. § 29c Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 AO.
Für Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an den örtlichen 
Datenschutzbeauftragten des für Sie zuständigen Finanzamts. Die 
Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite des jeweiligen Finanz-
amts.
Weitere Informationen über
-  die allgemeine Verarbeitung personenbezogener Daten in der 

Steuerverwaltung,
-  Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie
-  Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Fi-
nanzverwaltung, welches Sie im Internet unter www.finanzamt.de (un-
ter der Rubrik Datenschutz) finden oder bei Ihrem Finanzamt erhalten.
gez.
Volker Freund, Präsident des Bayerischen Landesamts für Steuern

Volkshochschule                      

VHS-Programm 
für das Frühjahr- / Sommersemester 2023
Außenstelle Nüdlingen

Fantasie – Klangreise
Tiefenentspannung durch Klänge und Vibrationen die in den Körper 
einlaufen, bauen die körperliche und geistige Ruhe und Gelassenheit 
auf.
Die Klan-Mediation entspannt Körper und Geist und Fördert somit die 
Konzentration, man bringt den Körper Harmonie und Ausgeglichen-
heit zurück und Stärkt die Resilienz.
Material: ein Kissen und eine Decke
Preis: 17,00 € pro Termin
Termine: Mittwoch, 08.02.2023 19:00 – 20:00 Uhr
 Mittwoch, 15.03.2023 19:00 – 20:00 Uhr
 Mittwoch, 26.04.2023 19:00 – 20:00 Uhr
Kursnummer: 23131159KN
Dozentin: Bettina Thomas-Günter
Treffpunkt: Herzklang Nüdlingen, Josef-Willmann-Str. 3, Nüdlingen

Grundkurs Aquarellmalen
Der Weg zum eigenen Bild.
Ohne Vorkenntnisse können hier grundlegende Techniken, wie z.B. 
das Experimentieren mit Farben erworben werden.
Mit Unterstützung wird anschließend das eigene individuelle Thema 
umgesetzt.
Material: Aquarellmaterial – insb. Farben, Papier (280g), 
 Pinsel in drei verschiedene Größen, Fineliner, Bleistift.
Preis: 45,00 € pro gesamter Kurs
Termine: Donnerstag, 09.02.2023 09:45 – 11:45 Uhr
 Donnerstag, 16.02.2023 09:45 – 11:45 Uhr
 Donnerstag, 02.03.2023 09:45 – 11:45 Uhr
 Donnerstag, 09.03.2023 09:45 – 11:45 Uhr

 Donnerstag, 16.03.2023 09:45 – 11:45 Uhr
Kursnummer: 23124010KN
Dozentin: Gabriele Köck
Treffpunkt: Alte Schule (Gastronomieraum), 
 Münnerstädter Straße 2, 97720 Nüdlingen

Hausapotheke: Naturheilkunde – Bitterkräuter
Vortrag über die Heilkraft der Bitterkräuter
Bitterkräuter fallen aus unserer täglichen Ernährung raus, denn Sie 
werden bewusst vermieden oder schon vorher herausgezüchtet. 
Wer isst schon gerne bitter? Und doch merken wir, das es fehlt, denn 
Stoffwechselerkrankungen nehmen zu, Wohlbefinden nach der Nah-
rungsaufnahme sinkt und der Körper leidet aufgrund der fehlenden 
Bitterstoffe.
Material: Schreibunterlagen
Preis: 15,00 €
Termin: Montag, 13.02.2023 19:00 - 20:30 Uhr
Kursnummer: 23136035KN
Dozentin: Daniela Röder
Treffpunkt: Alte Schule (Gastronomieraum), 
 Münnerstädter Straße 2, 97720 Nüdlingen

Veränderungen leben: Tun, was ich wirklich will. Vom Plan zur Tat 
mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM)
Oft, wenn wir neue Pläne oder Vorsätze für unser Leben fassen, gelingt 
uns die Startphase sehr gut. Doch schnell folgt im Alltag der Kampf 
mit Hindernissen, Disziplin und Schweinehunden.
Wie es möglich ist, mit Spaß, mehr Kraft und Zuversicht eigene Ziele 
zu verwirklichen, zeigt die Methode des Zürcher Ressourcen Modells 
(ZRM®).
Sie erfahren, wie Sie die eigene Motivation aufbauen, Ihre persön-
lichen Handlungsbremsen wirkungsvoll lösen und welche Ressour-
cen Sie einsetzen können, um Herausforderungen erfolgreiche und 
nachhaltig zu meistern.
Das Zürcher Ressourcen Modell ZRM® ist ein Selbstmanagement-Trai-
ning und wurde von Dr. Frank Krause und Dr. Maja Storch für die 
Universität Zürich entwickelt. Das Modell beruht auf neusten neu-
rowissenschaftlichen Erkenntnissen zum menschlichen Lernen und 
Handeln. Es bezieht systematisch kognitive, emotionale und physiolo-
gische Elemente in den Entwicklungsprozess mit ein und wird laufend 
durch wissenschaftliche Begleitung auf seine nachhaltige Wirkung hin 
überprüft.
Mit einer Stunde Mittagspause von 12:30 – 13:30 Uhr
Preis: 62,00 €
Termin: Samstag, 18.02.2023 09:00 – 12:30 u. 13:30 –17:00
 Sonntag, 19.02.2023 09:00 – 12:30 u. 13:30 – 17:00
Kursnummer: 23115055KN
Dozentin: Ute Defort
Treffpunkt: Alte Schule (Gastronomieraum), 
 Münnerstädter Straße 2, 97720 Nüdlingen

Hausapotheke-Entgiften, Reinigen mit der grünen Kraft
Frisches Grün wirkt regenerierend, das wussten schon unsere Ahnen. 
Diese grüne frische Kraft wird von jeher genutzt, um sich vom Winter 
zu erholen und neu aufzutanken. Hildegard von Bingen nennt es 
Grünkraft-Viriditas und nutzt sie nicht nur zur Frühlingszeit. Erfahren 
Sie mehr über unsere Heilkräuter, die Entgiftung, Reinigung und Auf-
tanken genutzt werden können.
Material: Schreibunterlagen
Preis: 15,00 €
Termin: Montag, 27.02.2023 19:00 – 20:30 Uhr
Kursnummer: 23136040KN
Dozentin: Daniela Röder
Treffpunkt: Alte Schule (Gastronomieraum), 
 Münnerstädter Straße 2, 97720 Nüdlingen

Amerikanisch Squaredance
Anfänger- / Schnupperkurs
Der Kurs ist ein amerikanischer Volkstanz. Man tanzt mit vier Paaren in 
einem Quadrat oder Viereck=Square, ein „Rüffer“ sagt die Figuren an, 
man tanzt ihn meist zu Country Music oder Schlager.
Geeignet für Singles und Paare ab 16 Jahren. Zum Ausprobieren.
Preis: 20,00 €
Termine: Donnerstag, 02.03.2023 18:00 – 19:00 Uhr
 Donnerstag, 09.03.2023 18:00 – 19:00 Uhr
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 Donnerstag, 16.03.2023 18:00 – 19:00 Uhr
 Donnerstag, 23.03.2023 18:00 – 19:00 Uhr
 Donnerstag, 30.03.2023 18:00 – 19:00 Uhr
 Donnerstag, 20.04.2023 18:00 – 19:00 Uhr
Kursnummer: 23133025KN
Dozent: Danny Turnbow
Treffpunkt: Alte Schule (Gastronomieraum), 
 Münnerstädter Straße 2, 97720 Nüdlingen

Eröffnung der Kräutersaison: Sammeln der „Grünen Neune“
Die Natur erholt sich erstaunlich schnell nach dem Winter und es ist 
immer wieder überraschen, welche Pflanzen robust genug sind und 
sich im zeitigen Frühjahr schon an die Oberfläche trauen.
Mit der heiligen Zahl 3 (3x3) werden die „Grüne Neune“, d.h. 9 heilige 
Kräuter gesammelt und traditionell zur Gründonnerstagssuppe 
verkocht. Gestärkt für das beginnende Jahr soll diese vor Krankheiten 
schützen und nach der langen Winterzeit uns wieder fit machen.
Material: Sammelkorb, Messer, Stift und Notizblock, 
 wetterfeste Kleidung
Preis: 18,00 €
Termin: Freitag, 24.03.2023 16:00 – 18:00 Uhr
Kursnummer: 23116200KN
Dozentin: Daniela Röder
Treffpunkt: Parkplatz an der Schlossberghalle, 
 Josef-Wilmann-Straße, 97720 Nüdlingen

Frühlingskräuterwerkstatt
Der Frühling bietet uns eine Vielfalt an frischem Grün. Daher starten 
wir mit einer Kräuterwanderung und anschließend werden wir diese 
verarbeiten und konservieren.
Material: Brettchen und Messer, Mörser, 3 kleine Schraub-
 gläser, ca. 200g grobes Meersalz, kleinen Löffel, 
 ca. 400 ml Essig, ca. 500 ml Schraubglas, Honig, 
 Backpinsel, wetterangepasste Kleidung und Schuhe.
Preis: 30,00 €
Termin: Freitag, 28.04.2023 16:00 – 20:00 Uhr
Kursnummer: 23116210 KN
Dozentin: Daniela Röder
Treffpunkt: Parkplatz an der Schlossberghalle, 
 Josef-Wilmann-Straße, 97720 Nüdlingen

Besser fotografieren mit dem Smartphone
Das Smartphone ist die Kamera, die jeder immer dabei hat. In diesem 
Kurs erfahren Sie, wie Sie mehr aus Ihrem Smartphone herausholen. 
Inhalt: allgemeine Grundlagen und Einstellungen, technische Zusam-
menhänge, Bildkomposition und Nachbearbeitung mit Snapseed.
Auf individuelle Apps kann im Rahmen dieses Kurses nicht eingegan-
gen werden, da es mittlerweile viel zu viele Varianten gibt.
Preis: 9,50 €
Termin: Mittwoche, 24.05.2023 18:00 Uhr – 20:00 Uhr
Kursnummer: 23121011KN
Dozent: Ralf Bauer
Treffpunkt: Alte Schule (Gastronomieraum), 
 Münnerstädter Straße 2, 97720 Nüdlingen

Sommerkräuterwerkstatt
Bei dieser Kräuterwanderung durch die heimischen Wiesen, werden 
Sie den volkstümlichen Gebrauch unserer Wildkräuter, den Ge-
schmack, Geruch und seine heilkräftigen Pflanzen kennenlernen. An-
schließend verarbeiten und konservieren wir diese Wiesenapotheke.
Material: Sammelkorb, Messer, Stift und Notizblock, wetterfeste 
Kleidung und Schuhe, 500 ml Essig, 55 g Honig, 2 x Schraubgläser je 
ca. 500 ml, 2 kleine Schraubgläser, Zucker, 1 L Schnaps (z.B. Doppel-
korn)
Preis: 30,00 €
Termin: Freitag, 16.06.2023 16:00 – 20:00 Uhr
Kursnummer: 23116215KN
Dozentin: Daniela Röder
Treffpunkt: Parkplatz an der Schlossberghalle, 
 Josef-Wilmann-Straße, 97720 Nüdlingen

Militärhistorische Geländeführung: Deutscher Bruderkrieg 1866
Oberstleutnant a.D. Jürgen Bereiter aus Nüdlingen führt an 2 Kurs-
tagen mit je 3 Stunden, eine militärhistorische Exkursion, auf dem 

militärhistorischen Wanderweg rund um Nüdlingen. An 10 Über-
sichtspunkten wird das Aufeinandertreffen der Bairischen Armee 
mit dem Preußischen Regimentern am 10. Juli 1866 erläutert, wobei 
Gefechtsabläufe, Einsatz der Artillerie, sowie der Kavallerie im Gelände 
geschildert werden. Am ersten Kurstag werden auch die politischen 
Hintergründe, die zu diesem Krieg geführt haben erläutert.
Treffpunkt ist der ehem. Gasthof Stern in Nüdlingen.
Ein Rückfahrdienst ist während der gesamten Wanderung verfügbar.
Auf Wunsch kann noch eine Gesprächsrunde, nach Beendigung der 
Wanderung mit Bewirtung im Gasthof Stern angeboten werden.
Preis: Keine Gebühr
Termine: Samstag, 24.06.2023 13:00 – 16:00 Uhr
 Sonntag, 25.06.2023 13:00 – 16:00 uhr
Kursnummer: 23111070KN
Dozent: Jürgen Bereiter
Treffpunkt: ehemaliger Gasthof Stern, 97720 Nüdlingen

Wildkräuterwanderung zu den Zauberpflanzen u. Hexenkräutern
Früher waren es die weisen Frauen, Mütter, Zauberinnen und später 
dann die Hexen, die heilkräftigen Kräuter sammelten, verarbeiteten 
und mit einem Spruch verzauberten. Wir begeben uns auf die Spuren 
der sogenannten Zauberpflanzen bzw. Hexenkräuter und deren 
Anwendungen.
Material: Stift und Notizblock, Sitzunterlage, 
 wetterangepasste Kleidung und Schuhe
Preis: 20,00 €
Termin: Freitag, 30.06.2023 18:00 – 20:30 Uhr
Kursnummer: 23116220KN
Dozentin: Daniela Röder
Treffpunkt: Parkplatz an der Schlossberghalle, 
 Josef-Willmann-Straße, 97720 Nüdlingen

Wildkräuterwanderung zu den Frauenkräutern
Traditionell werden ab Mitte August die Frauenkräuter gesammelt. Die 
Frauenkräuter als „Hausvorstand“ hatten schon immer die Aufgabe 
zum umsorgen, zu trösten und zu heilen. Ich lade Sie ein, dieses alte 
Wissen wiederzubeleben und vielleicht finden Sie das ein oder andere 
Wildkraut für sich und Ihre Lieben, welches anspricht.
Material: Sammelkorb, Notizblock und Stift
Preis: 18,00 €
Termin: Montag, 10.07.2023 18:00 – 20:00 Uhr
Kursnummer: 23136065
Dozentin: Daniele Röder
Treffpunkt: Parkplatz an der Schlossberghalle, 
 Josef-Willmann-Straße Nüdlingen

Anmeldung im Rathaus Nüdlingen telefonisch unter 
0971/7271-0 bei Frau Ziegler, oder auf der Homepage 

www.-kisshab.de ab sofort möglich.
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Hybridsysteme heizen effizienter
Wärmepumpen und elektrische Direktheizungen unterstützen die 
Wärmeversorgung

Wärme genau dort, wo sie gebraucht wird: Infrarotheizungen lassen 
sich einfach nachrüsten und können so die vorhandene Gasheizung 
entlasten.    Foto: djd/Bosch

(djd). Angesichts stark gestiegener Energiepreise und geringer Verfüg-
barkeit, insbesondere bei Gas, ist Sparen das Gebot der Stunde. Die 
EU-Staaten haben sich auf einen Notfallplan geeinigt und wollen den 
Gasverbrauch in diesem Winter um mindestens 15 Prozent senken. 
Damit während der kalten Jahreszeit die Behaglichkeit in den eigenen 
vier Wänden nicht zu kurz kommt, lohnt es sich, ergänzende Heiztech-
niken zu prüfen.

Erneuerbare Energien und Gas im Mix
Die Wärmepumpe gilt als Heiztechnik der Zukunft, vor allem im Neu-
baubereich. In Bestandsgebäuden hingegen stellt die Technik hohe 
Anforderungen an den energetischen Standard und die Wärmedäm-
mung. In Verbindung mit Gas ist die Wärmepumpe aber auch im Alt-
bau eine effiziente Lösung: Beim Einsatz sogenannter Hybridsysteme 
profitieren Bewohner von einem hohen Anteil erneuerbarer Energien. 
Die nachträgliche Einbindung der Wärmepumpentechnik in eine 
vorhandene Gas-Brennwertanlage wird durch Regelsysteme wie den 
Hybridmanager von Bosch vereinfacht. Dieser steuert jeweils auto-
matisch, ob die konventionelle Wärmeerzeugung mit fossiler Energie 
oder die umweltfreundliche Alternative die Versorgung übernimmt. 
Beim Modell „Condens Hybrid 8000i F“ beispielsweise kann die er-
gänzende Wärmepumpe mehr als 80 Prozent der Heizlast beisteuern. 
Bei Außentemperaturen von unter fünf Grad und zur Gewährleistung 
ausreichender Vorlauftemperaturen springt der Gaskessel lediglich 
unterstützend ein. Das Ergebnis ist ein deutlich verminderter Gasver-
brauch bei weniger Emissionen und mehr Energie-Unabhängigkeit. 
Da die Wärmepumpe im Hybridsystem kleiner ausgelegt werden kann, 
sind die Anschaffungskosten für ein Hybridsystem zudem im Regelfall 
niedriger.

Effiziente Wärmeversorgung per Infrarot
Eine weitere Möglichkeit, vorhan-
dene Gasheizungen zu entlasten, 
stellen Infrarot-Paneele wie das 
„Heat Infrared 4000 P“ dar: Sie 
bringen punktuelle Wärme genau 
dorthin, wo sie gerade benötigt 
wird. Mit der einfachen Installati-
on und überschaubaren Investiti-
onen eignet sich die Infrarothei-
zung nicht nur für das Eigenheim, 
sondern ebenso für Mietobjekte. 
Bei einem späteren Umzug 
kann sie einfach mitgenommen 
werden. Geringe Wirkungsgra-
de, wie man sie von veralteten 
Nachtspeicheröfen kennt, sind 
mit modernen Infrarot-Paneelen 
auszuschließen. Sehr wichtig ist 
das richtige Heizverhalten. Unter-
stützung bieten dabei vernetzte 
Heizungsregler wie der Easy 
Control oder Apps wie Home-

Mit Hybridsystemen heizt es sich 
effizienter: Im Altbau lassen sich 
Gasheizungen nachträglich mit 
einer Wärmepumpe ergänzen.
Foto: djd/Bosch

Com Easy von Bosch. Ist die Heizung einmal vernetzt, lässt sich die 
Raumtemperatur von überall steuern und an individuelle Bedürfnisse 
anpassen. Die zeit- und bedürfnisorientierte Regelung führt zu einem 
nachhaltigen Heizen und spart bares Geld.

Kosten werden unterschätzt - 
und die Beiträge überschätzt

Zu Pflegekosten und privater Vorsorge gibt es realitätsferne 
Vorstellungen

Mit einer privaten Pflegevorsorge kann man sich und seine Angehö-
rigen vor großen finanziellen Belastungen im Pflegefall schützen. 
Das gilt sowohl bei stationärer als auch bei ambulanter Pflege.
Foto: djd/Allianz/Halfpoint - stock.adobe.com

(djd). Die gesetzliche Pflegeversicherung deckt im Falle eines Falles 
nur einen Teil der Kosten der Pflegebedürftigkeit ab. Es bleibt daher 
eine Finanzierungslücke bestehen, die vielfach unterschätzt wird – 
und die bei stationärer Pflege je nach Bundesland deutlich mehr als 
2.000 Euro im Monat betragen kann. Die Pflegebedürftigen müssen 
den Eigenanteil an den Pflegeheimkosten selbst tragen, etwa mit 
der Rente oder dem Ersparten. Die eigene Immobilie zählt nur dann 
zum Schonvermögen und muss weder verkauft noch fremdvermietet 
werden, solange der Pflegebedürftige oder sein Ehepartner noch dort 
wohnen. Angehörige von Pflegebedürftigen sind seit 2020 besserge-
stellt: Wenn Eltern die Pflege nicht aus eigenen Mitteln zahlen können, 
müssen Kinder nur dann Elternunterhalt zahlen, wenn sie über ein 
Bruttoeinkommen von mehr als 100.000 Euro im Jahr verfügen.

Kosten für private Pflegezusatzversicherung wird zu hoch 
geschätzt
Wer sich und seine Angehörigen 
vor finanziellen Belastungen im 
Pflegefall schützen möchte, kann 
rechtzeitig die Weichen stellen 
– mit einer privaten Pflegevor-
sorge. Je früher die Versicherung 
abgeschlossen wird, desto 
günstiger bleibt der Beitrag für 
den Rest des Lebens. Tatsächlich 
gibt es in Deutschland aber nach 
Angaben des Verbandes der 
Privaten Krankenversicherung 
(PKV-Verband) gerade einmal 
3,7 Millionen entsprechende 
Verträge - rechnerisch verfügt 
demnach von den knapp 70 
Millionen Erwachsenen nur 
etwa jeder zwanzigste über eine 
private Pflegezusatzversicherung. 
Die Zurückhaltung kann nach An-
sicht von Experten auch damit zu 
tun haben, dass der monatliche 
Beitrag für Pflegezusatzversiche-
rungen viel zu hoch eingeschätzt 
wird. Das ergab eine Allensbach-Umfrage im Auftrag des PKV-Ver-

Wer sich und seine Angehörigen 
vor finanziellen Belastungen 
im Pflegefall schützen möchte, 
kann rechtzeitig die Weichen 
stellen – mit einer privaten Pfle-
gevorsorge.
Foto: djd/Allianz/Mediteraneo - 
stock.adobe.com
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Staubsauger-Center
Niederwerrnerstr. 38 • Schweinfurt • Tel.: 09721/946094

Günstige Vorwerk-Staubsauger
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Vorwerk (keine Werksvertretung)
Kirbi - Sebo - Elektrolux - AEG usw.

bandes: Im Schnitt wurden die Kosten der Zusatzversicherung auf 161 
Euro monatlich geschätzt.

Für wenig Geld privat vorsorgen
Tatsächlich aber gibt es eine gute Pflegevorsorge schon für wenig 
Geld. Beim „PflegetagegeldBest“ der Allianz etwa werden bei einem 
Abschluss im Alter von 35 Jahren und einem Auszahlungsbetrag von 
bis zu 600 Euro monatlich lediglich 13,90 Euro pro Monat fällig. Bei 
wichtigen Ereignissen lässt sich der Schutz ohne weitere Gesundheits-
prüfung nachträglich anpassen, mehr Informationen findet man unter 
www.allianz.de. Viele Service- und Assistance-Leistungen sind im Tarif 
bereits enthalten. Ebenfalls sehr günstig können sogenannte Pfle-
ge-Bahr-Tarife für junge Menschen und Berufseinsteiger sein, es gibt 
sie schon ab zehn Euro pro Monat. Der Staat fördert den Pflege Bahr 
jährlich mit bis zu 60 Euro. Weiterer Vorteil: Dieser kann ohne Gesund-
heitsprüfung abgeschlossen werden.
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